
Meldung Mieterwechsel (für
Vermieter/Liegenscha�sverwaltungen)

Liegenscha�enbesitzer und Liegenscha�enverwaltungen sind nach dem Einwohnergesetz verpflichtet, Zu- und Wegzüge
innert 14 Tagen an das Einwohneramt zu melden.

Preis: gratis

zum Warenkorb
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